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Begrenzte Ressourcen. Salzburg und die 
Bayerischen Saalforste im Spannungsfeld der 

Zwischenkriegszeit
Von Alfred W. Höck

Grenzüberschreitende Beziehungen zwischen Staats- und Regionalinteressen

Für das politische Selbstverständnis Österreichs ist, in unterschiedlichen 
Ausprägungen, das Mit- und Gegeneinander zwischen zentralen und föderalen 
Elementen kennzeichnend. Dieses Verhältnis lässt sich sozialwissenschaftlich 
als „Zentrum-Peripherie-Beziehung“1 deuten, die, wie es der Historiker Ernst 
Hanisch formulierte, „als strukturbedingter, in der Tiefe jeder Gesellschaft ver
ankerter Spannungszustand“2 verstanden werden kann. Dieser Spannungszustand 
zwischen dem Zentrum, im politischen Sinn verkörpert durch die Ebene der 
bundesstaatlichen Politik und Verwaltung einerseits, und der strukturell und in 
der politischen Hierarchie als „nachrangig“ rangierenden Peripherie mit ihren 
landes- und kommunalpolitischen Interessen und Institutionen, durchlief gerade 
in der Zwischenkriegszeit, innerhalb von nur zwei Jahrzehnten, die Bandbreite 
vom Föderalismus zum autoritären Zentralismus. Es ist auch aus heutiger Sicht, 
in einem politischen Umfeld in dem das Element der „Region“ einen besonderen 
Stellenwert einnimmt, daher von Interesse, sich diesem Spannungsfeld von der 
historischen Seite her zu nähern, zumal die Konfliktlinie Zentrum-Peripherie 
in jedem Staatswesen identifiziert werden kann. Von besonderem Interesse 
kann es dabei sein, dieses -  zumeist innerstaatlich gedachte -  Modell durch 
die Einbeziehung der grenzüberschreitenden Interessen zu erweitern. Denn 
gerade die Austausch- und Interaktionsprozesse zwischen einzelnen Regionen 
über die Staatsgrenzen hinweg, stehen auch in einem gewissen innerstaatlichen 
Spannungsverhältnis, denn traditionell gehören die Beziehungen zwischen 
Staaten zu jenen Kernaufgaben, die den zentralstaatlichen Instanzen Vorbehalten 
sind.3 Allerdings ergibt sich für Länder (Regionen), die eine Grenze mit einem 
oder mehreren Nachbarstaaten teilen, aus der politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Natur dieser räumlichen Beziehung heraus die Notwendigkeit zu viel
fältigen grenzüberschreitenden Kontakten, zumal in den grenznahen Gebieten. 
Die Intensität dieser Aktivitäten ist wiederum anhängig von den politischen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und können somit unterschiedliche 
Ausprägungen zeigen. So etwa in den Umbruchsphasen wie sie für den mittel
europäischen Raum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennzeichnend 
sind. In diesen Schwächephasen der politischen Zentralmacht versuchten manche 
regionale politische Einheiten mitunter ihren politischen Handlungsspielraum 
auszudehnen und damit ihre Eigeninteressen gegenüber der Zentralmacht stärker 
zu behaupten. In einigen Fällen führte ein Machtvakuum in den Zentralstellen
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sogar zur Notwendigkeit selbstständiger regionaler Politik als Mittel zur Lösung 
akuter Problemstellungen. Im Regelfall enden derartige Versuche jedoch mit der 
Stabilisierung des politischen Systems und der Re-Etablierung und Durchsetzung 
einer innerstaatlichen Kompetenzhierarchie. Andererseits können Konflikte auf 
der Ebene der zwischenstaatlichen Beziehungen sehr schnell zu Auswirkungen 
auf der unteren regionalen und örtlichen Ebene führen und damit auch in den 
tagtäglichen Austauschprozessen spürbar werden. In dieser Sichtweise sind die 
grenzüberschreitenden Beziehungen daher immer auch ein Spiegelbild der politi
schen Verhältnisse und des durch sie definierten Ordnungsrahmens.

Die Bayerischen Saalforste in Salzburg als Beispiel 
für die Zentrum-Peripherie-Konflikte der Zwischenkriegszeit

Ein interessantes Beispiel für derartige Beziehungen in Zeiten des Umbruchs 
und in Konfliktsituationen sind etwa jene zwischen den Ländern Salzburg 
und Bayern in der Zwischenkriegszeit, und zwar im Zusammenhang mit den 
Besitzungen der „Bayerischen Saalforste“ auf dem Territorium des Landes 
Salzburg. Der Grund dafür liegt in der Verschränkung von wirtschaftlichen 
Besitzungen auf einem fremden Staatsgebiet, die diesen relativ kleinen Raum so
mit in eine zweifache Zentrum-Peripherie-Beziehung4 bringen, da beiderseits der 
Grenze die, mitunter verschieden gelagerten, Interessen des politischen Zentrums 
(Bundespolitik), des Peripheriezentrums (Landespolitik) mit den regionalen und 
örtlichen Akteursinteressen (Peripherie) in Interaktion stehen. Da selbst für diesen 
räumlich kleinen Fokus eine umfassende Untersuchung aller beteiligten Interessen 
den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, wird daher im Folgenden 
versucht nachzuvollziehen, wie sich die Versuche der Interessendurchsetzung aus 
Sicht der regionalen Salzburger Akteure gestalteten und wie sich die verschiede
nen Rahmenbedingungen auf diese Bemühungen auswirkten. Dabei soll neben 
der Analyse auch den zeitgenössischen Quellen gebührender Platz eingeräumt 
werden, da der „Ton der Zeit“ selber Aussagekraft besitzt.

Die Bedeutung der Holzwirtschaft und von Holz als Energieträger im regio
nalen Wirtschaftssystem sowie ihre Verknüpfung mit dem Salzbergbau, verliehen 
den Saalforsten lange Zeit einen hohen Stellenwert in den Beziehungen zwischen 
Salzburg und Bayern. Die Forstflächen der Bayerischen Saalforste im Pinzgau5 
gehen zurück auf das Mittelalter und den Brennholzbedarf der Saline in Bad 
Reichenhall. Die vielfältigen Konflikte, die aus den verschiedenen Nutzungs
und Eigentumsansprüchen entstanden waren, wurden schließlich mittels 
der bekannten Salinenkonvention vom 18.3.1829 zwischen dem Kaiserreich 
Österreich und dem Königreich Bayern staatsvertraglich geregelt. Als Ergebnis 
dieser Regelung wurde der staatliche Waldbesitz Bayerns in Salzburg bestätigt 
und hierfür der österreichischen Seite der Salzabbau in der Saline Dürrnberg 
auch auf der bayerischen Seite gestattet. Die Forste sind somit Eigentum des 
bayerischen Staates auf österreichischem Gebiet. Ab dem Jahr 1885 erfolgte die 
Verwaltung dieser Forstgebiete durch die bayerischen Forstämter in St.Martin
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bei Lofer, Unken und Leogang. Mit den Besonderheiten der Salinenkonvention 
von 1829 und des Folgevertrages von 1956 beschäftigten sich bereits einige 
Arbeiten.6 Diese untersuchten dabei jedoch vor allem die Beziehungen aus dem 
Blickwinkel der erfolgreichen Vertragsverhandlungen, also ergebnisorientiert. 
Gleichsam unbeachtet blieben in der Forschung bisher die Verhandlungen, die 
in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg geführt wurden, wohl weil sie zu 
keinem unmittelbaren Ergebnis führten. Beim Studium der erhaltenen Salzburger 
Quellen7 zeigt sich jedoch, dass auch dieser Abschnitt der Beziehungen zwischen 
Salzburg und Bayern durchaus Augenmerk verdient und dies in mehrfacher 
Hinsicht. An Hand dieser Verhandlungen zeigt sich das bereits angesprochene 
Phänomen der Verlagerung von außenpolitischen Aktivitäten auf die regionale 
politische Ebene in Umbruchzeiten. An ihnen lassen sich zudem die wirtschaft
lichen und sozialen Anforderungen, die sich im Zuge der Nachkriegssituation 
in Salzburg im Hinblick auf eine außenpolitische Interessenvertretung ergaben, 
verfolgen und damit auch der Handlungsrahmen der neuen Landesregierung in 
den ersten Jahren der Republik. Über diese erste Nachkriegsphase hinaus, lässt 
sich im Hinblick auf die weitere Zwischenkriegszeit ein Bild der sich wandelnden 
politischen Rahmenbedingungen in den regionalen Beziehungen an Hand eines 
konkreten Handlungsortes skizzieren.

Die unmittelbaren Nachkriegsjahre.
Neues regionalpolitisches Selbstvertrauen 

und wirtschaftspolitische Realitäten

Anders als vor dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg, spiegelt sich in 
den Beziehungen zwischen dem Land Salzburg und den Bayerischen Saalforsten 
in Salzburg in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen eine Zeit, die beider
seits der Grenze vielfach von ökonomischen und sozialen Problemen und daraus 
resultierendem politischen Radikalismus gekennzeichnet war, was auf Grund der 
ähnlichen Verhältnisse, aber bei teilweise zeitlich verschobenen Entwicklungen, 
zu jener „unruhigen Grenze“ führte, wie sie Oskar Dohle charakterisiert,8 deren 
Verhältnisse sich von jenen der langen Friedensjahren vor dem Krieg deutlich 
unterschieden.

Das Ende des Großen Krieges, wie der Erste Weltkrieg von den Zeitgenossen 
genannt wurde, beendete zwar das massenhafte Töten, aber der endlich einge
kehrte Frieden brachte nicht das Ende der Not. Die politischen Umbrüche 
und die wirtschaftliche und soziale Verelendung breiter Bevölkerungsschichten 
in Folge des Krieges prägten diese ersten Nachkriegsjahre. Neben den un
geheuren Menschenverlusten waren auch die Ressourcen der Länder für die 
Kriegsanstrengungen aufgebraucht worden. Verbreiteter Hunger, die zunehmende 
Verelendung und immer stärker auch die Auswirkungen der Inflation, dazu noch 
die Knappheit an Heizmaterial bei extrem kalten Wintern, all das und mehr stell
ten immense Herausforderungen dar. Hinzu kamen die politischen Umbrüche im
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Gefolge der Kriegsniederlage, sowohl im Deutschen Reich als auch in Österreich, 
wo es mit der Ablöse der Monarchien durch republikanische Staatsverfassungen 
zu einer einschneidenden Veränderung des politischen Systems gekommen war. 
Extreme politische Gruppen versuchten sich die Unsicherheit, die sich aus diesen 
Umbrüchen ergaben, für ihre Zwecke zu nutzen, was zu zusätzlichen Spannungen 
bis hin zu bürgerkriegsartigen Ereignissen wie in Bayern und Sachsen führte.

Neben diesen innenpolitischen Spannungen brachte die politische Neuordnung 
der Staatsverfassungen auch eine unklare Rechtssituationen hinsichtlich der von 
den Vorgängermonarchien geschlossenen außenpolitischen Verträge mit sich, 
zumal sich weder der Freistaat Bayern noch die Republik Deutschösterreich9 
als Rechtsnachfolger ihrer Vorgängerstaaten verstehen wollten.10 So vertrat etwa 
das Auswärtige Amt in Berlin die Ansicht, dass die alten Verträge zwar ihre 
Gültigkeit verloren hätten, allerdings seien die Vertragsvereinbarungen noch so 
lange anzuwenden, bis sie durch neue Verträge des Reiches abgelöst würden. Da 
die bestehenden Regelungen der Salinenkonvention auch nach dem Ende der 
Monarchie immer noch den bayerischen Interessen entsprachen, wurde auch, wie 
Alexander Wegmaier feststellt, auf deutscher bzw. bayerischer Seite kein Versuch 
unternommen einen neuen Reichsvertrag zu verhandeln, sondern man hielt am 
Status-quo fest.11

Vor dem Hintergrund der drängenden sozialen und wirtschaftlichen Nöte 
der unmittelbaren Nachkriegszeit kann es aber nicht verwundern, dass auch die 
Saalforste im Pinzgau zu einem Konfliktthema zwischen Salzburg und Bayern 
mutierten. Der Anlass dafür waren die Bewirtschaftungsmaßnahmen, mit 
denen die Salzburger Landesregierung versuchte, die Ressourcen des Landes für 
Lebensmittel-Kompensationsgeschäfte zu sichern. Auf Grund der teilweise noch 
unklaren staatsrechtlichen Verhältnisse des neuen Staates und der akuten Not der 
Bevölkerung, wurden derartige Verhandlungen hierfür von den österreichischen 
Ländern selbstständig initiiert, obwohl sich die neue deutschösterreichische 
Staatsregierung in Wien gegen diese eigenmächtige Vorgangsweise wandte.12 
Stärker noch als im Deutschen Reich, hatte der Zusammenbruch der alten poli
tischen Ordnung auf dem Gebiet der nunmehrigen Republik Österreich zu einer 
Situation geführt, in der die einzelnen provisorischen Landesversammlungen, 
parallel zur Staatsgründung auf der zentralstaatlichen Ebene, sich als effektive 
Träger der Staatsgewalt in den jeweiligen Ländern etablierten.13 Die dadurch ent
standene politische Ordnung jener Monate beschreibt Franz Fallend für Salzburg 
„zwischen staatsrechtlichem Gehorsam und faktischer Souveränität“.14 Während 
sich der „staatsrechtliche Gehorsam“ in der Beitrittserklärung vom 7- November 
1918 widerspiegelt,15 zeigten sich in der Tagespolitik und verbal Tendenzen 
eines „Salzburger Landespartikularismus“. In den Augen zahlreicher Salzburger 
Landespolitiker war durch den Umbruch Salzburg von der „Provinz“ zum „Staat“ 
aufgestiegen, „der seine inneren Angelegenheiten und seine Außenbeziehungen 
selbstständig regeln sollte“.16 Die neue Wiener Zentralregierung konnte diesen 
Entwicklungen in den Ländern in der unmittelbaren Nachkriegszeit kaum entge
genwirken, war sie doch auf deren Mitwirkung bei der Bewältigung der Kriegsfolgen
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und der Nachkriegsnot angewiesen und besaß kaum über eigene Machtmittel. 
Allerdings waren es gerade diese Anfangsschwäche und der Mangel an effektiven 
staatlichen Ressourcen, die es für die Länder auch zu einer Notwendigkeit machten, 
ihre Interessen mitunter eigenständig, ohne Abstimmung mit der Zentralregierung 
in Wien, zu verfolgen. Um der Hungermisere begegnen zu können, erhofften sich 
die Landespolitiker durch Kompensationsverträge mit dem Ausland, bzw. den 
Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie, dringend benötigte Lebensmittel 
gegen Rohstoffe (Holz, Salz, usw.) eintauschen zu können. So verhandelte etwa 
Salzburg diesbezüglich mit der Tschechoslowakei.17 Zur Vereinheitlichung derarti
ger Verhandlungen wurden in den Ländern auch sogenannte Landesholzstellen,18 
als Bestandteil dieser Rohstoffbewirtschaftungsmaßnahmen (in Fortsetzung der 
bereits während des Krieges eingeführten) eingerichtet, deren Bestreben es war, 
den nicht autorisierten Abtransport von Holz über die Grenzen zu verhindern. 
Zu diesem Zweck belegte die neue Salzburger Landesregierung im Sommer 1919, 
auf Grundlage eines einstimmig gefassten Beschlusses des Salzburger Landtages,19 
mittels einer Verordnung die Versendung von Holz aus dem Land Salzburg mit 
einer Abgabe.20 Diese Abgabenverordnung beinhaltete aber auch einen bis dahin 
einmaligen Eingriff in die Bestimmungen der Salinen-Konvention und damit in 
einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. Zwar blieb das von der bayerischen 
Saalforstverwaltung auf Grundlage der Salinenkonvention selbst ausgeführte Holz 
abgabenfrei, aber nicht das von Händlern angekaufte Holz aus den Saalforsten, das 
mit einer Valuta- und Landesholzabgabe belegt wurde. Dieser Eingriff des Landes 
in die Salinen-Konvention provozierte Proteste Bayerns, das sich -  bezeichnen
derweise -  an die österreichische Staatsregierung wandte. Trotz der Schwäche der 
neuen Staatsregierung zeigten sich in außenpolitischen Fragen rasch die Grenzen 
der „Landessouveränität“. Man einigte sich zwischen Wien und Salzburg schließ
lich darauf, die Verordnung zu Gunsten einer einfachen „Bescheinigungs- und 
Manipulationsgebühr“ wieder aufzuheben.21 Die bayerische Staatsregierung war 
jedoch mit diesem Ergebnis noch nicht zufrieden und entschloss sich zu einer 
Demonstration. Die zuständige Regierung von Oberbayern wies das Forstamt 
Berchtesgaden an, den auf der Salinenkonvention beruhenden Recht-Holzbezug 
der Saline Hallein auf bayerischer Seite zu sperren.22 Dieser Druck führte schließ
lich rasch zum Einlenken Salzburgs und zu einer Rückzahlung der Gebühren, so 
dass der Konventionsstatus im März 1920 wieder hergestellt wurde.23

Im Ergebnis kam man in der Salzburger Landespolitik zu dem Schluss, dass 
es an der Zeit war, sich um eine formelle Adaption des Vertrages zu bemühen 
und die diesbezüglichen, bereits vor dem Krieg begonnenen Verhandlungen mit 
Bayern wieder aufzunehmen. Es waren dabei vor allem zwei Gründe maßgebend, 
welche die Salzburger Seite zu Neuverhandlungen drängte. Zum einen hatte der 
fehlgeschlagene einseitige landesrechtliche Eingriff in die Vertragsbestimmungen 
gezeigt, dass ohne formale Vertragsänderung durch die Vertragsparteien keine 
ausreichende Rechtsgrundlage für einseitige Vertragsauslegungen bestand. Das 
Eingreifen der Staatsregierung in Wien zu Gunsten der bayerischen Rechtsposition 
zeigte zudem, dass von dieser Seite keine Rückendeckung für einseitige Schritte
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Salzburgs zu erwarten war. Zum anderen brachten die immer deutlicher spürba
ren Folgen der Nachkriegsinflation eine neue drängende Aktualität in diese Frage.

Die Auswirkungen der Nachkriegsinflation

Dabei spielte die zeitlich unterschiedliche Entwicklung der Nachkriegsinflation 
im Deutschen Reich und Österreich eine Rolle, da auf österreichischer Seite der 
rapide Verfall der Währung bereits früher einsetzte,24 während sich die Deutsche 
Mark bis Mitte 1921 noch vergleichsweise besser behaupten konnte. Als Folge 
der Wirtschaftsvereinbarungen zwischen der Republik Österreich und dem 
Deutschen Reich kam es Ende 1920 zu einer Lockerung der Ausfuhrverbote25 und 
im Besonderen zu einer Erleichterung im kleinen Grenzverkehr zu Bayern, die in 
Verbindung mit dem deutlich besseren Kurswert der Deutschen Mark zu massiven 
Aufkäufen von Waren aller Art im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet führten. 
Der Umfang dieser Aufkäufe führte zu Protesten der Bevölkerung in den Ländern 
Tirol, Salzburg und Oberösterreich, da sie mitunter — wie etwa in Salzburg — 
zu Versorgungsengpässen führten.26 Das Salzburger Landespräsidium ging so 
weit, die Bundesverordnung vom 28.12.1920 auf seinem Gebiet außer Kraft zu 
setzen.27 Die Auswirkungen der unterschiedlichen Geschwindigkeit mit der sich 
die Inflation in den beiden Ländern ausbreitete, waren auch auf dem Holzmarkt 
im Grenzgebiet spürbar. Eine anschauliche Beschreibung aus dieser frühen 
Inflationszeit (1919-1921) findet sich in den Salzburger Verhandlungsakten in 
Form eines (undatierten) Zeitungsausschnittes, der die Situation im Grenzraum 
wie folgt beschreibt: „Preissteigerungen u n d  kein  E nde. A u s L ofer w ir d  uns geschrie

ben: D ie  jü n g s te  Z e i t  s teh t w o h l m eh r als j e  u n ter d em  Z eich en  d e r  Preissteigerung  

u n d  g a n z  besonders beim  H o lz . U nser B e zirk  s teh t in  d ieser B ezieh u n g  w o h l g a n z  

u n ter d em  E in f lu ß  d e r  M a r k , d a  d ie  bayrischen H o lzh ä n d le r  a lle  H o lzb e s itze r  m it  

ihren A n g e b o t in  M a r k  g eradezu  überrennen, so d a ß  d ie  e in heim ische In d u str ie  u n d  

S ägebesitzer u n ter  d iesem  E in f lu ß  schw er leiden. G a b  m an  im  N o v e m b e r  noch z irk a  

1 7 0  K ron en , spran g  d er  P reis in n erh a lb  von 1 4  Tage a u f 2 2 0 - 2 5 0  K ronen , in  B ayern  

9 0 - 1 0 0  M a rk ; so leisten sich d ie  bayrischen Saalforste  das höchste u n d  setzen  den  

T a r if  a u f  ein en  D u rchschn ittspreis von  3 5 0  M a rk , nach d em  heu tigen  Kurs, höre 

u n d  stau n e  1 2 6 0  K ron en  f ü r  den  K u b ik m e te r  B loch h o lz a b  L a g erp la tz  — w ie  so ll d a  

noch d e r  H an dw erker, d e r  dieses R o h p ro d u k t braucht, seine R ech nun g f in d e n  — das  

is t  P reistreiberei ärgster Sorte. W ir  A lle , d ie  w ir  uns g e w iß  z u  B ayern  hingezogen  

fü h le n , m üssen doch  das fu rc h tb a r  B ittere  verspüren, d a ß  unsere bayrischen B rü d er  

den  T ie fsta n d  ih rer M a r k  unserer noch schlechteren V aluta a u szu n u tze n  suchen. “2H

In den folgenden zweieinhalb Jahren sank jedoch der Wert der Mark „ a u f  

ein  S ie b z ig m illia rd s te l ihres W ertes“ ß  (gemessen an ihrem Vorkriegswert) was zu 
enormen sozialen und wirtschaftlichen Problemen, vor allem für die besitzlosen 
Bevölkerungsschichten führte und in eine Flucht in Sachwerte bei denjenigen, 
die noch über Investitionsmöglichkeiten verfügten. Diese Sachwerte waren 
in diesen Jahren beiderseits der Grenze daher „sicherer als je d e s  G e l d ' ß  Mithin
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ersetzen Nahrungsmittel und Naturalien im alltäglichen Leben zunehmend die 
wertlos gewordenen Geldzahlungsmittel. So konnte man beispielsweise etwa 
Ende 1923 für ein Ster (Raummeter) Buchenholz oder 1,5 Ster weiches Holz, ein 
Halbjahresabonnement des „Reichenhaller Grenzboten“ erwerben.31 Derartige 
Verhältnisse beiderseits der Grenze machen es verständlich, warum gerade in den 
frühen zwanziger Jahren die Fragen im Zusammenhang mit Holzbezugsrechten 
für viele Menschen eine existenzielle Wichtigkeit annahmen. Diese wirtschaftli
chen Zwänge spielten besonders in der Wählerschaft der die Landespolitik domi
nierenden christlichsozialen Partei eine große Rolle, zumal sie sich im Pinzgau in 
der Person des Landtagsabgeordneten Kooperators Johann Hasenauers mit seiner 
„Pinzgauer Wirtschaftspartei“ bereits eigenständig artikuliert hatten.32

Die Verhandlungen über eine Abänderung 
der Salinen-Konvention 1920-1923

Schon seit den späten 1870er Jahren war es auf Salzburger Seite immer 
wieder zu Beschwerden von Bauern in Leogang, Saalfelden, Lofer und Unken 
wegen einzelner Servitutsfragen gekommen, zumal sich die österreichischen 
Rechtsvorschriften zu jenen der Saalforstrechte vorteilhafter ausnahmen, vor 
allem was die freie Verfügung über das Servitutsholz anbelangte.33 Daher war es 
bereits vor dem Krieg zu Verhandlungen über eine Novellierung der Konvention 
gekommen, die sich über zwanzig Jahre dahinschleppten, ohne jedoch zu einem 
Ergebnis zu kommen und schließlich im Jahr 1890 zum endgültigen Erliegen 
kamen.34

Zu Beginn des Jahres 1920, nach dem Scheitern der Abgabenverordnung 
im Hinblick auf die Saalforste, kamen auf Salzburger Seite die Beratungen über 
die angestrebte Abänderung der Salinenkonvention wieder in Gang, da man im 
Zuge der Umgestaltung der politischen Verhältnisse nach dem Krieg nun hoffte, 
die Verhandlungen mit Aussicht auf ein besseres Ergebnis wieder aufnehmen 
zu können. Durch eine Zeitungsnotiz war auch die Salinenverwaltung Hallein 
auf die geplanten Verhandlungen aufmerksam geworden, und richtete ein 
Schreiben an den Salzburger Landesrat, in dem auf „die  grosse G efäh rlich ke it e in er  

solchen In te rven tio n  ‘ aufmerksam gemacht wurde.35 Daraufhin wurde durch den 
Verfassungs- und Verwaltungsausschuss des Salzburger Landtages ein Bericht zu 
dieser Frage erstellt, der als Grundlage für die beabsichtigten Verhandlungen mit 
Bayern dienen sollte. Aus dem als „Information“ bezeichneten Grundlagenpapier 
für den Bericht geht hervor, dass sich die Salzburger Seite von Beginn an über ihre 
schwache Verhandlungsposition im Klaren sein musste. Nüchtern wurde darin 
festgestellt, dass „eine A u fh eb u n g  d e r  S a lin en k o n ven tio n  unm öglich  an gestreb t w erden  

k a n n , w e il  e ine solche A u fh eb u n g  d ie  E in ste llu n g  des österr. Salzbergw erksbetriebes im  

D ü rn b erg e  bei H a lle in  n o tw e n d ig  z u r  Folge h aben  müsste. D ieses S a lzb erg w erk  w ir d  

n äm lich  — infolge g ä n z lich er  E rschöpfung d e r  a u f  österreichischem  G e b ie t gelegenen  

S a lzlager ausschließlich, u n d  z w a r  a u f  G r u n d  d er  Sa lin en kon ven tion , n u r  noch a u f
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bayrischem  G e b ie t betrieben . [ . . . ]  d a  d ie  österr. S a lin e  a u f  volle  A u frech terh a ltu n g  

des den  S a lzb erg b a u  betreffenden Teiles d e r  S a lin en k o n ven tio n  angew iesen  ist, so muss 

d e r  G edanke, bayrische Z ugeständn isse  h in sich tlich  d e r  Saalforste e tw a  durch  österr. 

Z ugeständn isse  h in sich tlich  d e r  Sa lin e  erkaufen z u  w ollen , von  vornh erein  von d er  

H a n d  gew iesen  w erden . “36 Somit war klar, dass das Ziel der Neuverhandlungen 
keinesfalls die Aufhebung der Salinenkonvention sein konnte. Der Bericht ist 
jedoch in noch einem weiteren Punkt von Interesse, denn er geht auf die be
kannte Hauptforderung der Salzburger Eingeforsteten (jener Personenkreis, der 
zur Ausübung sogenannter Einforstungsrechte, etwa Holz- und Streubezugsrechte 
sowie Weiderechte auf fremdem Grund, in diesem Fall den Saalforsten, berechtigt 
ist) ein, nämlich die Einräumung einer freien Verfügung über das Servitutsholz. 
Interessanterweise werden darin zahlreiche Bedenken gegen diese Forderung 
aufgezeigt, und nach einer Besprechung des Für und Wider festgehalten, dass 
diese dem eigentlichen Zweck der Einforstung widerspreche.37 In dem internen 
Vorbericht wird neben den rechtlichen Gründen, auch die sozialpolitische 
Problematik der Frage angeschnitten und die Befürchtung geäußert, dass eine 
Verfügungsfreiheit von den „zah lreichen n ic h t eingeforsteten K le in b a u ern  u n d  

H äu slern  als e in e u n begrü n dete  B egünstigu ng d er  »großen« B a u e r n <38 empfunden 
werden könnte. Die Argumentation dieser Leute sei: „D ass d er  E ingeforstete so v ie l  

b e k o m m t w ie  er braucht, können w ir  uns gefallen  lassen; dass er a b e r  m it  d em  H o lz  

H a n d e l tre iben  k a n n  — w ä h ren d  w ir  n ic h t e in m a l das A lle rn o tw en d ig s te  erhalten  u n d  

im  W in te r  fr ie re n  m üssen u n d  unser H a u s ver fa llt — das is t e in e U ngerechtigkeit.“39 
Da es in einigen Gemeinden des Landes bereits zur Bildung einer Organisation 
der Nichteingeforsteten geführt habe, die den „K eim  ein er sozia len  B ew egu ng  ‘ zu 
bilden scheine, die „eine S p a ltu n g  des g a n zen  B auern standes z u r  Folge h a b e n 1 könne, 
sei zur Vorsicht zu mahnen. „Je w e ite r  w ir  d ie  f r e ie  V erfügung ausdehnen, desto m eh r  

N a h ru n g  geben  w ir  solchen G edankengän gen .“40 Ungeachtet dieser Überlegungen, 
ging der Landtag in der Folge daran, die Verfügungsfreiheit für die Salzburger 
Eingeforsteten in den bayerischen Saalforsten einzufordern. In dem offiziellen 
Bericht des Verfassungs- und Verwaltungsausschusses an den Landtag kamen 
diese sozialpolitischen Befürchtungen daher auch nicht mehr zur Sprache,41 dafür 
wurde aber auf die sensible Position Salzburgs im Hinblick auf den Halleiner 
Salinenbetrieb verwiesen. Der Bericht kam zu dem Schluss: „ d ie  A u frech terh a ltu n g  

des österreichischen Salzbergw erksbetriebes a m  D ü rren berge  h ä n g t also von dem  

R ech tsbestande d e r  S a lin en k o n ven tio n  ab; ein e A u fh eb u n g  d e r  S a lin en k o n ven tio n  

w ü rd e  d ie  E in ste llu n g  des H a lle in er  Salzbergw erkes z u r  u n au sb le ib lich en  Folge haben. 

E in e  A u fh eb u n g  [ . . . ]  k an n  d a h er n ie  u n d  n im m e r  an gestreb t w erden , den n  es lieg t a u f  

d e r  H a n d , dass d e r  österreichische S ta a t u n d  das L a n d  S a lzb u rg  h ierdurch  ungleich m eh r  

verlieren, als g e w in n e n  w ü r d e .<<42 In Frage käme also einzig die Wiederaufnahme 
der Verhandlungen, die man bereits vor dem Krieg mit der bayrischen Seite 
getätigt habe, mit dem Ziel von Abänderungen der die Einforstungsverhältnisse 
betreffenden Bestimmungen. Aber auch in dieser Hinsicht müsse „ m it  g rö ß te r  

Vorsicht u n d  Z u rü ck h a ltu n g  vorgegangen‘ werden, allerdings glaube man, dass 
diese Verhandlungen mit dem bayerischen Staatsministerium der Finanzen „heute
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m it  größerer Z u vers ich t als se in e rze it ein E ntgegen kom m en  d er bayrischen R egieru ng  

erw a rten  lassen“.43 Angesichts dieser ungünstigen Ausgangsprognose mag es merk
würdig erscheinen, dass sich Landesregierung und Landtag in Anbetracht der zahl
reichen sonstigen Probleme der Nachkriegszeit, in dieser Frage derart engagierten. 
Der Blick auf die Protagonisten, die im Salzburger Landtag auf die Erneuerung 
der Verhandlungen drängten, lässt jedoch den Schluss zu, dass man sich auf Seiten 
der Landespolitik der regionalen als auch der parteipolitischen Bedeutung, die 
der Frage innewohnte, bewusst war. Namensführer des Antrages44 im Landtag 
war der bereits erwähnte Pinzgauer Landtagsabgeordnete und Kooperator 
Johann Hasenauer aus Mittersill, der für die „Pinzgauer Wirtschaftspartei“ in 
den Landtag gewählt worden war, sich dort allerdings dem Christlichsozialen 
Landtagsklub angeschlossen hatte. Hasenauer verfügte zudem über gute Kontakte 
im Beziehungsgeflecht der Landespolitik, war er doch zuvor bereits von 1913- 
1918 Schriftleiter der „Salzburger Chronik“ gewesen.45 Für die Positionierung der 
Christlichsozialen Partei im überwiegend agrarisch geprägten Salzburg, war eine 
demonstrative Berücksichtigung der Interessen der bäuerlichen Bevölkerung in 
den Gebirgsgauen eine politische Notwendigkeit. Die im Vorbericht kurz erwähnte 
Möglichkeit der Organisation der Nichteingeforsteten ist daher wohl auch als ein 
Fingerzeig zu verstehen, dass der Landtag dem politischen Konfliktpotential, das 
in dieser Frage steckte, besser als Kanalisierung dienen solle.

Auf Betreiben Hasenauers, dessen Antragsich zwölfweitere Landtagsabgeordnete 
angeschlossen hatten, und auf Grundlage des Berichtes des Verfassungs- und 
Verwaltungsausschusses, beauftragte der Salzburger Landtag in seiner Sitzung 
am 11. Februar 1920 den Salzburger Landesrat, „d a ß  er wegen Verbesserung d e r  

R echtsstellung d er  in  den  Saalforsten E ingeforsteten nach D u rch fü h ru n g  en tspre

chender E rhebungen ü ber das erw ün sch te  u n d  E rreichbare d ie  W iederau fn ah m e d e r  

se in e rze it erfolglos durchgeführten  d ip lo m a tisch en  Verhandlungen be im  S ta a tsa m te  

f ü r  A eußeres anrege“ ,46 Da die Kapazitäten des Staatsamtes für Außeres vollauf 
mit den Fragen der Sicherung der teilweise umstrittenen Grenzen der jungen 
Republik, den Friedensregelungen und der Neuordnung der Beziehungen zu 
den Nachfolgestaaten ausgelastet waren, lagen die Verhandlungen personell 
wie inhaltlich jedoch von Anfang an beim Land Salzburg. Dies entsprach nicht 
zuletzt auch dem Selbstverständnis des neuen Landtages als, im Gegensatz zum 
beschränkten Landtag der Monarchie, souveränem Landesparlament.

Ais erster Schritt für diese neuen Verhandlungen wurde eine Zusammenkunft 
mit den Interessenten aus den betroffenen Gemeinden angeregt, um den 
Umfang der gewünschten Änderungen offiziell festzustellen. Aus den Akten 
geht hervor, dass vor allem die regionale Ebene als treibende Kraft fungierte. 
So war es auch wieder der Landtagsabgeordnete Hasenauer, der die Initiative 
ergriff und ohne Abstimmung mit dem vom Landesrat bestimmten Vertreter, 
Landeshauptmannstellvertreter Franz Rehrl,47 die Versammlung nach Saalfelden 
in das Gasthaus „Zur alten Post“ für den 26. April 1920 einberief und in der 
Tagespresse ankündigen ließ.48 Die Bedeutung, die diesen Neuverhandlungen 
beigemessen wurde, zeigt sich auch daran, dass die Salzburger Delegation von
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Landeshauptmannstellvertreter Franz Rehrl, einem überzeugten Anhänger des 
Föderalismus, der als der „kommende Mann“ der Landespolitik galt und nur 
zwei Jahre später auch zum Landeshauptmann gewählt werden sollte, angeführt 
wurde. Intern äußerten sowohl Rehrl als auch die mit den Verhandlungen be
fassten Salzburger Beamten ihren Unmut über die so kurzfristig von Hasenauer 
einberufene Veranstaltung, machten sich aber dann doch auf den Weg. Auch 
die bayerischen Behörden waren zu dieser Veranstaltung eingeladen worden. Als 
Vertreter Bayerns, die ohne Verhandlungsmandat ausgestattet, sich auf die Rolle 
der Zuhörer beschränkten, nahmen Oberregierungsrat Meier vom zuständigen 
bayerischen Staatsministerium für Finanzen (Ministerial-Forstabteilung) und 
Forstrat Lehnhoff vom Forstamt Saalachtal in St. Martin, sowie die Forstmeister 
der Forstämter Leogang und Unken teil.49 Eingeladen waren die Vertreter 
aller betroffenen Interessen und Institutionen, sowie die Vertrauensmänner der 
Eingeforsteten aus den Gemeinden Saalfelden, Leogang, St. Martin und Unken. 
Aus dem Protokoll der Versammlung geht hervor, dass sich alle Teilnehmer, auch 
die Vertreter der Eingeforsteten, darin einig waren, dass nicht die Aufhebung 
der Salinenkonvention gewünscht werde, sondern eine Anpassung an die neuen 
Verhältnisse.50 Im Mittelpunkt der Salzburger Forderungen standen dabei die 
gewünschte Besserstellung der Eingeforsteten in verschiedenen Einzelpunkten, 
und vor allem die Frage des freien Verfügungsrechtes über das Servitutsholz. 
Landeshauptmannstellvertreter Rehrl fasste die Forderungen gegenüber den an
wesenden bayerischen Vertretern zusammen und stellte fest, dass es „w erde A u fgabe  

des L andesrates sein, d ie  vorgebrachten W ünsche gegen über d e r  bayrisch. R egieru ng  im  

B esonderen en tsprechend  z u  vertreten  ", und gab abschließend im Hinblick auf den 
von der Salzburger Landespolitik angestrebten Anschluss51 an das Deutsche Reich 
dem „ W unsch A usdru ck , dass d ie  j e t z t  zw isch en sta a tlich  geführten  Verhandlungen  

b a ld  als inn ers taa tlich e  ihre F ortse tzu ng  f in d e n  m ögen. “52

Im Ergebnis der Versammlung mündeten die zahlreichen Vorbringungen in 
eine Liste der Abänderungswünsche, die der Salzburger Landesrat am 30.4.1920 
an das ressortmäßig zuständige bayerische Finanzministerium übermittelte.53 Das 
Schreiben listete unter Hinweis auf das Ergebnis der Versammlung in Saalfelden, 
folgende Punkte auf: 1. den Wunsch, allen Eingeforsteten das Recht auf freie 
Verfügung über das von ihnen bezogene Servitutsholz aus den Saalforsten zu gewäh
ren; 2. den Wunsch nach Verlängerung der in der Salinenkonvention festgesetzten 
Abrechnungsperiode; 3. nach Zuweisung von Aushilfswäldern; 4. die Regelung 
des Brandholzanspruches wie in den österreichischen Regulierungsurkunden, so
wie weitere Änderungswünsche hinsichtlich das Abmaß gewisser Holzsortimente, 
Weiderechte und die Einräumung von Schneefluchtrechten.54 Die Salzburger 
Landesregierung bemühte sich in der Folge, die Positionen der Eingeforsteten 
möglichst zu vereinheitlichen, um die Verhandlungsführung gegenüber Bayern 
zu erleichtern und erklärte sich zu diesem Zweck zu Verhandlungen mit den 
Vertrauensleuten der verschiedenen Saalforstbezirke einverstanden.55
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Die Forderungen aus Salzburg trafen auf bayerischer Seite auf eine 
Staatsregierung, die das Problem, ebenso wie auf Salzburger Seite, auf mehre
ren Interessenebenen betrachtete. Hinsichtlich der Verfügungsrechte sah man 
offensichtlich keine Notwendigkeit von der eigenen gesicherten Rechtsposition 
abzurücken, zumal die Reaktion der Regierung in Wien im Vorjahr gezeigt hatte, 
dass dort die Vertragsinterpretation geteilt wurde. Dementsprechend hielt man 
an der Konventionsauslegung fest. Innenpolitisch hatte Bayern aber ein Interesse, 
sich im Rahmen der neuen Ordnung der Weimarer Republik56 durch eine 
deutlich eigenständige Politik seine Eigenstaatlichkeit innerhalb des Reiches zu 
betonen. Gerade im Hinblick auf Österreich vermischten sich dabei landespo
litische und deutschnationale Zielvorstellungen, und so versuchte man sich „in  

ein e B rü ckenkopffu nktion  z u r  V orbereitung eines Anschlusses Ö sterreichs ans D eu tsche  

R eich z u  b r in g e n .^ 7 Grundlage dafür war das in der Weimarer Reichsverfassung 
verankerte Vertragsschließungsrecht der Länder,58 von dem Bayern zwar nie 
aktiven Gebrauch machte, es allerdings nutzte, um eine zentrale Beteiligung 
an Vertragsverhandlungen, die seine Interessen betraf, einzufordern.59 Die von 
Salzburg angestrebten Verhandlungen zur Salinenkonvention boten somit für die 
bayerische Staatsregierung eine gute Gelegenheit, ihre eigenstaatlichen Interessen 
beiderseits der Grenze durch die Wahrnehmung der Verhandlungsführung zu 
demonstrieren, ohne in der Substanz Einbußen an den Eigentumsrechten be
fürchten zu müssen.

In ihrer Antwort beharrte die bayerische Staatsregierung daher auf ihrer 
Position, „das R echte u n d  P flich ten  zw isch en  den  F orstberechtigten d er  Saalforste u n d  

d em  bayerischen S ta a te  durch  den  S ta a tsver tra g  vom  18. M ä r z  1 8 2 9  w oh lgeordn et 

seien, so d a ß  kein  A n la ß  besteht, e in e Ä n d e ru n g  bzw . A u fh eb u n g  d er  B estim m u n gen  

d e r  S a lin en kon ven tion  h erb e izu fü h ren .“GQ Allerdings erklärte sich die Regierung 
bereit, „berechtigten W ünsche d e r  E ingeforsteten“ Rechnung zu tragen, jedoch nicht 
im Zuge einer Vertragsänderung, sondern durch freiwillige Änderungen bzw. 
Aufhebungen ohne neuen Vertragsrahmen.61 Diese bayerische Position blieb in der 
Folge unverändert und zeichnete sich durch ein Entgegenkommen im Hinblick 
auf Einzelwünsche, die im Wege der zuständigen Forstämter geklärt werden 
sollten, bei gleichzeitiger Ablehnung der allgemeinen, vom Salzburger Landesrat 
vertretenen Wünsche aus. So wurde die Zuweisung von Aushilfswäldern (die für 
den Fall erbeten wurden, dass durch Elementarereignisse die Ertragsfähigkeit des 
belasteten Saalforstes zeitweise oder dauernd in einem Maß herab gesetzt würde, 
welches die volle Deckung der Einforstungsgebühren unmöglich mache) ebenso 
abgelehnt, wie die Anerkennung eines Brandholzanspruches. Allerdings wurde in 
letzterem Punkt die Bereitschaft erklärt, nach wie vor in Fällen unverschuldeten 
Brandunglücks, freiwillig Brandholz zu gewähren.62 Ebenso beim Langbringen 
des Brennholzes, der Einräumung neuer Forstrechte (durch Einforstung seither 
neu entstandener Anwesen), und der Einräumung weitergehender Rechte hin
sichtlich der Schneeflucht.63 Bezüglich der wichtigsten Salzburger Forderung, 
nach Einräumung der freien Verfügung der Berechtigten über ihr Rechtholz, 
war die bayerische Regierung bereit, dieses Recht einzuräumen, allerdings nur
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unter der Voraussetzung, dass die Holzbezugsrechte vorher fixiert würden. Diese 
Position wurde von der Salzburger Seite grundsätzlich geteilt, denn wie es im 
Bericht der Landesregierung heißt: „gegen diesen S ta n d p u n k t lässt sich nichts 

e in w en den , d en n  solange d ie  B erechtigten n u r  so v ie l  H o lz  bekom m en , als sie z u r  

D eck u n g  ihres H a u s- u n d  G u tsbedarfes n ö tig  haben , solange k a n n  ihn en  kein  H o lz  

z u r  V eräußerung b leiben; aus d iesem  G ru n d  h a tte  auch  schon d er  L a n d esra t in  seiner 

an  das bayrische M in is te r iu m  gerich te ten  N o te  d ie  F ix ieru n g  als N o tw e n d ig  b eze ich 

net. ‘̂ Allerdings bestanden erhebliche Unterschiede zwischen den Salzburger und 
den bayerischen Vorstellungen in der Frage, wie diese Fixierung durchzuführen 
sei. Daher bemühten sich beide Seiten in den Verhandlungen darum, ihre jewei
ligen Positionen zu untermauern, und führten zu diesem Zweck einen intensiven 
schriftlichen Austausch. Auch beauftragte der Salzburger Landesforstinspektor 
Hofrat Jakob Dunkl die Forstaufsichtsstation in Saalfelden, diese „w olle  m öglichst 

u n au ffä llig  b e i e in em  in  den  Saalforsten eingeforsteten G u te  erheben  “ über welche 
Dokumentationen die Eingeforsteten über die Servitutsbezüge verfügten.65 Ende 
des Jahres 1922 zog die Landesregierung Salzburg in einem Schreiben an die 
Regierung in Oberbayern -  Kammer der Forsten - folgendes Zwischenresümee 
der Verhandlungen: „ W enn w ir  auch bedauern , d a ß  n ic h t a lle  d e r  von uns vertrete

nen Vorschläge d ie  B illig u n g  d e r  bayrischen R egieru ng  gefu n den  haben , so erkennen  

w ir  doch  d a n k b a r  das E n tgegen kom m en  an, das d ie  d o rtig e  R egieru ng  in  m ehreren  

w ich tigen  P u n k te n  bew iesen hat, n a m en tlich  w as d ie  B e re itsc h a f z u  fa llw e ise r  

V erlängerung d e r  A brechnu ngsperioden  im  Wege f e iw i l l i g e r  V erein barun g u n d  d ie  

G ew ä h ru n g  von  B ra n d h o lzu n terstü tzu n g en  an be lan g t. [...] N u r  d e r  P u n k t, betreffend  

d ie  E in rä u m u n g  d e r  f e i e n  Verfügung ü ber das R ech th o lz g ib t  derm a len  Veranlassung  

z u  w eiterem  Schrifiw echsel. “66 Jedoch blieb die bayerische Position in dieser Frage 
unverändert. Man war zwar bereit, das freie Verfügungsrecht einzuräumen, 
aber nur gegen die Festlegung von Fixa, „deren B eträge u n ter  a llen  U m ständen  

n iedriger bemessen sein m üssen als d ie  d e r ze it  f ü r  d ie  e in ze ln en  O b je k te  vorgesehenen  

H öch stbezugsziffern . “ö7 Unter Berufung auf die übereinstimmende Anschauung 
der drei Saalforstämter in dieser Frage, werde man der Salzburger Forderung nach 
Maximalbezügen „u n bed in g ten  W id e rs ta n d  entgegen se tzen “E

Salzburg bemühte sich die Verhandlungen weiter zu führen, die allerdings 
im Laufe des Jahres 1923 ohne weiteres Ergebnis erlahmten, da die bayerische 
Regierung sich nicht gewillt zeigte, von ihrer Rechtsposition abzugehen.69 
Allerdings war man intern in Salzburg bereits Mitte des Jahres 1922 zur Einsicht 
gelangt, „dass d ie  L andesreg ierung  in  d er  A ngelegenh eit w e ite r  n ich ts un tern eh m en  

k a n n  u n d  dass höchstens d ie  B undesregierung w egen even tu e ller A b ä n d e ru n g  d er  

S a lin en k o n ven tio n  m i t  B ayern  verhandeln  könn te, w as a b e r  voraussich tlich  gleichfalls 

erfolglos w äre. ‘90 Einen deutlichen Hinweis auf die Ermüdungserscheinungen 
auf der Salzburger Landesebene findet sich in einem Amtsvortrag über eine am 
24. April 1923 abgehaltene Verhandlung der Saalforstberechtigten, in der die 
Vertrauensleute daraufhingewiesen wurden, „dass d ie  L andesreg ierung  m i t  R ücksich t 

a u f  d ie  Sp arm assn ah m en  voraussich tlich  z u  diesen V erhandlungen d ie  be iden  obenge

n a n n ten  F u n k tio n ä re  n u r  d a n n  w erde en tsenden können , w en n  d ie  P arteien  (even tu e ll
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durch  d ie  G em ein de) d ie  durch  diese D ienstre ise  erw achsenden  A uslagen  ersetzen. ‘V1 

Am Ende setzte sich auf Salzburger Seite die offensichtlich gewordene Erkenntnis 
durch, dass man in festgefahrenen Positionen nicht weiterkommen würde. Der 
bayerische Staat war bei seiner elastischen Verhandlungsführung geblieben und 
dabei zahlreichen Einzelforderungen individuell entgegengekommen, aber eine 
formelle Vertragsänderung war nicht erreichbar, da der Salzburger Seite jegliches 
Druckmittel gegenüber Bayern fehlte. Mit der gelungenen Währungsstabilisierung 
und dem Ende der Inflation, im Deutschen Reich durch Einführung der soge
nannten Rentenmark (Ende 1923) und in Österreich durch die Einführung der 
Schilling-Währung (Ende 1924), entwich auch der unmittelbare wirtschaftliche 
Druck aus der Frage, so dass die Verhandlungen endgültig beendet wurden.

Im Ergebnis zeigen sich an diesen Verhandlungen, dass auch in der 
Umbruchsphase des politischen Systems und der damit einher gehenden 
Schwächephase des Zentrums, den regionalen Akteuren in Salzburg das politische 
und ökonomische „Gewicht“ fehlte, das notwendig ist, um eine eigenständige 
regionale Außenpolitik glaubhaft betreiben zu können.

Von der Stabilisierungsphase Mitte der 1920er Jahre bis 1932

Mit der Normalisierung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse ab 
Mitte der 1920er Jahre, gerieten auch die Saalforste für eine Weile aus dem Blick 
der Politik. Zwar versuchte 1926 die österreichische Seite noch einmal im Zuge 
der „Holzausfuhrverordnung“, die abgabenfreie Ausfuhr von Holz auf jenes zu 
beschränken, dass der Freistaat Bayern tatsächlich für die bayerischen Salinen 
nutzte, aber diese Frage konnte in zwischenstaatlichen Verhandlungen zwischen 
Bayern und der Republik Österreich bis 1928 durch einen Kompromiss in Fragen 
des Zollverkehrs und der Ausfuhrkontrolle im beiderseitigen Einverständnis ge
löst werden.72 Bezeichnenderweise wurden diese Verhandlungen im Rahmen der 
außenpolitischen Kompetenzen nunmehr von den zuständigen österreichischen 
Bundesbehörden geführt. In den folgenden Jahren kehrte wieder Normalität in die 
Beziehungen ein. Es waren nun vorwiegend alltägliche Fragen der Holzwirtschaft 
und einzelner Servitutsrechte, welche sporadisch in den vorhandenen Salzburger 
Quellen auftauchen. Beispielhaft dafür ist etwa die Petition der Land- und 
forstwirtschaftlichen Bezirksgenossenschaft Lofer und der Gemeindevorstehung 
in Unken an den Salzburger Landeskulturrat gegen Ende des Jahres 1927, 
wegen der Holzausfuhr nach Bayern.73 Nach den wirtschaftlichen Stürmen der 
Nachkriegsjahre hatten die Saalforste nun stattdessen mit den Folgen realer 
Naturereignisse zu kämpfen, so etwa im Februar 1925 und darauffolgend im April 
und November 1926, als im Forstamtbereich Unkental insgesamt ca. 140.000 
Festmeter Holz durch verheerende Stürme geworfen wurden. So schlimm 
diese Naturkatastrophe auch war, so hatte sie doch zumindest für die Region 
einen unerwarteten Beschäftigungseffekt. Da ein herkömmliches Verbringen 
dieser Holzmengen viel zu lange gedauert hätte, was mit hohen Qualitäts- und
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Wertverlusten verbunden gewesen wäre, baute man eigens eine ca. 8 Kilometer 
lange Materialseilbahn vom Zwickl zum Seegatterl, von wo ein Anschluss an 
die Waldbahn Ruhpolding - Reith im Winkl bestand.74 Zur Errichtung dieser 
Seilbahn und zur Aufarbeitung der riesigen Holzmengen mussten die Bayerischen 
Saalforste zahlreiche Arbeiter aus der Gegend beschäftigen und sozialversiche
rungsrechtlich anmelden, und wurden damit zu einem bedeutenden Arbeitgeber 
in der Region.75 Die verwaltungstechnischen Beziehungen in jenen Jahren 
weisen die Merkmale einer eingespielten Zusammenarbeit auf, etwa wenn sich 
ein Saalforstamt an den Landeshauptmann mit dem Ersuchen um Intervention 
wandte. So im Frühjahr 1929, als der Vorstand des bayerischen Forstamtes 
Unkental, Oberforstmeister Oskar Obermaier,76 Landeshauptmann Rehrl um 
Unterstützung für die abgabenfreie Ausfuhr von 39.000 Festmeter Blochholz über 
die bayerische Grenze ersuchte. In derartigen Fällen bemühte sich die Salzburger 
Seite um Entgegenkommen, wie das Antwortschreiben Rehrls zeigt, in dem er 
mitteilte, dass das Gesuch des Forstamtes von der Landesregierung befürwortend 
an das zuständige Bundesministerium für Finanzen in Wien weitergeleitet worden 
sei.77

Im Frühjahr 1929 wurde schließlich die Salinen-Konvention 100 Jahre alt. Aus 
diesem Anlass widmete ihr die „Salzburger Chronik“ einen ausführlichen Artikel, 
in dem man die Geschichte und Inhalte des Vertragswerkes Revue passieren ließ, 
und die Auswirkungen auf die beiden Länder sehr positiv beschrieb. Über die 
Saalforste hieß es darin: „ A u f  d er  S a lin en k o n ven tio n  vom  18. M ä r z  1 8 2 9  b eru h t 

d a h e r  d ie  au ffa llen de Tatsache, d a ß  noch heute im  L a n d e  S a lzb u rg  ü ber 2 2 . 0 0 0 Joch  

schönster W älder, so m it e in  Sechstel d e r  W älder des g a n zen  P in zgau es, d em  bayerischen  

S ta a te  gehören, d a ß  noch heute schm ucke bayerische F orsthäuser m itte n  im  L a n d e  

S a lzb u rg  stehen [ . . . ]  H u n d erte  von salzburgischen  H o lza rb e ite rn  f in d e n  a lljäh rlich  

A r b e i t  u n d  B ro t in  den  bayerischen Saalforsten, [ . . . ] . <v8 Dieses so positive gezeich
nete Bild sollte sich jedoch in den folgenden Jahren verdüstern.

Die Weltwirtschaftskrise seit Ende 1929 beendete die kurze Aufschwungsphase 
und führte zu Massenarbeitslosigkeit und einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit. 
Betroffen von der Krise war nicht zuletzt auch die Land- und Forstwirtschaft, 
die von hoher Verschuldung und niedrigen Ertragspreisen geplagt wurde. In 
zahlreichen Gemeinden kam es daher zu einer politischen Radikalisierung im 
Gefolge dieser Weltwirtschaftskrise, die ihre Schatten auch auf das bayerisch-salz- 
burger Grenzgebiet warf. Ein Zeichen für die um sich greifende Verzweiflung war 
eine Eingabe von Bauern und Gewerbetreibenden aus St. Martin bei Lofer an 
die Landesregierung im Jahr 1932 mit dem Ersuchen, „bei d e r  B undesregierung  

vorzusprechen  u n d  selbe in  le tz te r  S tu n d e  a u f  den  E rn st d er  Lage aufm erksam  z u  

m achen bevor d er  B a u ern sta n d  sich in  se iner V erzw eiflu ng  aufrafft, u m  sich vo r dem  

E n tsch e id u n g sk a m p f z u  ste llen .“79 Diese Verzweiflung bei vielen Menschen führte 
auch dazu, dass die radikalen Parolen der Nationalsozialisten nun mehr Gehör 
fanden, wie sich an ihren Wahlerfolgen seit Ausbruch der Krise ablesen lässt.80 
Motiviert durch ihre Erfolge intensivierte die NSDAP ihre aggressive Agitation auf 
allen Ebenen, darunter auch in den ländlichen Bezirken.81 Die enge Verflechtung
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der Regionen dies- und jenseits der Grenze machten es unvermeidlich, dass sich 
diese Radikalisierung auch auf die gegenseitigen Beziehungen auswirkte.

Politisches Wetterleuchten 1932 — der Fall Runge

Im selben Jahr machte Ende März, im Vorfeld der anstehenden 
Landtagswahlen,52 der Pfarrer von Unken Franz Auer,83 in einem Schreiben an 
Landeshauptmannstellvertreter Domkapitular Michael Neureiter,84 auf die poli
tischen Aktivitäten des neuen bayerischen Forstverwalters Guntram Runge im 
Forstamt Unken aufmerksam, der dort seit Jänner desselben Jahres zugeteilt war. 
Runge entfalte, so Auer: „ m it  le ider g roßem  E rfolg  eine sehr starke u n d  rege A g ita tio n  

f ü r  den  N a tion a lsozia lism u s: du rch  Schriften , Bücher, Z eitu n gen , o ftm alige  Z irk el, 

H au sein ladu n gen  von B auern , als Versam m lungsredner, B ib lio th ek  etc. Seine Frau  

is t in  diesem  S in n e als Schriftste llerin  tä tig . So s in d  schon ü ber 1 0 0  E inschreibungen  

erfolgt; sie rechnen bei den  L a n d ta g sw a h len  m i t  d e r  H ä lfte  d e r  W äh lerzah l. f®5 
Neureiter wandte sich mit dieser Information vertraulich an Landeshauptmann 
Rehrl mit der Frage, ob dieser vielleicht eine Verbindung mit einer bayerischen 
Stelle habe, „die in  d er  Lage w äre, den  U n fug  a b zu s te lle n 1. Es sei „doch son der

b a r 1, so der Kommentar Neureiters, „w enn  a m tlich  uns A g ita to ren  hereingeschickt 

w erd en .“86 In einem als vertraulich bezeichneten Schreiben vom 6. April 1932 
informierte Landeshauptmann Rehrl daraufhin den bayrischen Staatsminister 
des Innern, Karl Stützei,87 von den politischen Aktivitäten Runges vor O rt.88 
Der Genannte entfalte „ein e g a n z  besonders in ten sive  po litisch e  T ä tig k e it in  g a n z  

nationalsozia listisch en  Sinne, u. zw . D u rc h  V erbreitung von Schriften , Z e itu n g en  u. 

dgl. w ie  auch  als V ersam m lungsredner usw. Seine F rau is t im  gleichen S in n e  tä tig  N  

Von Innenminister Stützei kontaktiert, teilte der für die Forstämter zuständige 
Leiter des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, Staatsrat Schäffer, in 
Beantwortung von Rehrls Schreiben diesem mit, dass Runge umgehend klarge
macht worden sei, dass dessen „parte ipo litisch e B etä tig u n g  in  ein em  fre m d e n  S ta a te  

u n d  noch d a zu  in  ein em  d er  S taa tsreg ierun g  fe in d lic h e n  Sinne, eine V erletzung der  

B ea m ten p flich t darstelle  u n d  ih m  u n tersag t w u rd e .“90 Diese Mitteilung wurde in 
Salzburg mit dem Vermerk abgelegt, dass Mitteilung gemacht werden solle, falls 
weitere Wahrnehmungen in dieser Angelegenheit gemacht würden, woraus sich 
ablesen lässt, dass man nun in Salzburg ein Auge auf Runge haben würde.91

Tatsächlich scheinen die Agitationsbemühungen Runges, trotz des erteilten 
Verbotes der politischen Betätigung, nicht ohne Erfolg geblieben zu sein, 
wenn man einen Blick auf die Ergebnisse dieser letzten freien demokratischen 
Landtagswahlen im Salzburg der Ersten Republik wirft. Betrachtet man die 
Standortgemeinden der bayerischen Forstämter in Salzburg im Vergleich zu 
den Ergebnissen des politischen Bezirkes Pinzgau und jenen für das gesamte 
Bundesland, so fällt vor allem deren Uneinheitlichkeit auf.
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Wahrend die Nationalsozialisten in der Gemeinde Leogang nur eine unter
geordnete Rolle spielten, und die Ergebnisse in St. Martin erheblich unter dem 
Bezirks- und etwas unter Landesergebnis blieben, erreichten sie in Unken tatsäch
lich beinahe die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen. Es wäre wohl zu weit 
gegriffen, dieses Ergebnis allein den Propagandaaktivitäten der Runges zuzuschrei
ben, aber es ist auffallend genug, um den von Pfarrer Auer festgestellten Erfolg 
dieser Bemühungen bei der Bevölkerung plausibel erscheinen zu lassen. Wie sehr 
sich im Zeichen wirtschaftlicher Not die Hoffnungen in dieser Gemeinde bereits 
auf die andere Seite der Grenze richteten, zeigt sich auch daran, dass der Unkener
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Gemeinderat im darauffolgenden Jahr, in seiner Sitzung am 17. April 1933 mit 
8 von 12 Stimmen „den  R eichskanzler A d o l f  H it le r '  zum Ehrenbürger ernannte.92

In der Folge dürfte sich das Verhältnis zwischen Runge und den Anhängern der 
Christlichsozialen im Gebiet des Forstamtes weiter verschlechtert haben, wie aus 
dem Schreiben eines Gastwirtes aus St. Martin an Landeshauptmann Rehrl her
vorgeht. Darin ersucht dieser Ende November desselben Jahres um Unterstützung 
in einem Weidestreit mit dem Forstamt Unken.93 Er warf Runge vor, eine Anzeige 
gegen ihn wegen illegaler Weidenutzung durch seine Kühe aus politischen 
Gründen getätigt zu haben, denn „H e rr  F orstverw a lter  R unge h a t im  F rü h ja h r als 

bayr. B ea m ter f ü r  d ie  nat.soz. P a rte i gesprochen w o r a u f  ih m  das R edeverbo t e r te ilt  

w urde. E r  sieh t sich nun g e n ö tig t gegen [sie!] P a rte ife in d em itg lied er z u  rächen  

Ungeachtet der Frage, ob diese Behauptung tatsächlich der Realität entsprach, 
zeigt sich jedenfalls daran, wie sehr selbst alltägliche Konflikte nunmehr politisch 
aufgeladen wurden.

In diesem Jahr 1932 hatten die Beziehungen auf der politischen und 
Verwaltungsebene zwischen Bayern und Salzburg sich noch als funktionstüchtig 
erwiesen und ein Verhalten wie der Forstverwalter Runge es an den Tag legte, 
konnte zwischen den beiden demokratisch verfassten Ländern angesprochen 
und mit den Mitteln des formalen Dienstrechtes begegnet werden. Aber binnen 
weniger Monate veränderte sich die Lage beiderseits der Grenze vollkommen.

Die Beziehungen im Schatten der Diktaturen -  1933 bis zum „Anschluss“

Das Jahr 1933 bedeutete eine politische Zäsur für die Beziehungen zwischen 
Österreich und dem Deutschen Reich und damit implizit auch zwischen Salzburg 
und Bayern. Mit der „Machtübernahme“ durch die Nationalsozialisten im 
Deutschen Reich am 30. Jänner 1933, der von ihnen vollzogenen Ausschaltung 
des demokratischen Systems und der „Gleichschaltung“ der Länder, wurde die 
Frage des „Anschlusses“ von Österreich an das Deutsche Reich auf eine andere 
politische Ebene gehoben. Es ging nunmehr nicht mehr länger um einen Beitritt 
zur demokratisch verfassten Weimarer Republik, sondern der „Anschluss“ war 
nunmehr gleichbedeutend mit der Akzeptanz des nationalsozialistischen Regimes. 
Und nur wenige Monate später wurden ab März 1933 auch auf österreichischer 
Seite die demokratischen Strukturen durch Bundeskanzler Engelbert Dollfuß 
schrittweise beseitigt, und im darauffolgenden Jahr durch den autoritären 
sogenannten „Ständestaat“ ersetzt. Damit einher ging ein verfassungsmäßiger 
Umbau des Staates, der keine föderalistischen Eigenständigkeiten mehr zuließ 
und die Länder dem Bund fast völlig unterordnete.94 Demokratische Parteien, 
wie auch die Länderparlamente waren damit als politische Akteure ausgeschaltet 
und die Handlungsebene weitgehend auf die zentralstaatliche Ebene verlagert. 
Die Beseitigung der Demokratie änderte jedoch nichts an den vorhandenen 
Konfliktlinien, sowohl im Inneren als auch in den äußeren Beziehungen, sondern 
sie nahmen im Gegenteil weiter zu.
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Die unverhohlenen Anschluss-Bestrebungen NS-Deutschlands und der nun
mehr illegalen österreichischen NSDAP, führten rasch zu einer Intensivierung 
der politischen Spannungen, die unter anderem in ein strikt gehandhabtes 
Grenzregime mündeten. Von deutscher Seite wurde mit der Einführung der 
sogenannte „Tausend-Mark-Sperre“ ab 1. Juni 1933 der ökonomische Druck 
auf Österreich erhöht. Dabei handelte es sich um eine Gebühr für deutsche 
Reichsangehörige, die diese bei einer Reise nach Österreich entrichten mussten.95 
Mit dieser Maßnahme, von der lediglich der „kleine Grenzverkehr“, nicht jedoch der 
Ausflugsverkehr ausgenommen war, sollte der österreichischen (Fremdenverkehrs) 
Wirtschaft erheblicher Schaden zugefügt werden und als eines der Ergebnisse 
kam fast der gesamte Tagesausflugverkehr aus und in die grenznahen Gegenden 
fast vollständig zum Erliegen.96 Besonders betroffen von dieser Maßnahme 
waren naturgemäß die Gemeinden des Saalachtales, die vom Transit über das 
„kleine deutsche Eck“ abhängig waren. Ais Reaktion auf die verstärkte politische 
Agitation der nunmehr illegalen NSDAP in Österreich und damit verbundene 
Terroranschläge, wurden auf österreichischer Seite Ende Oktober 1933 eigene 
Bewilligungen („weiße Grenzscheine“) für den kleinen Grenzverkehr eingeführt, 
die von den Gendarmeriepostenkommandos „n u r an  vo llkom m en  u n bedenklich e  

P ersonen“ ausgestellt werden durften.97 Die Durchfahrt mit Kraftfahrzeugen 
oder Fahrrädern zwischen Salzburg -  (Reichenhall) Lofer, und Salzburg (Marzoll 
oder Reichenhall) -  Großgmain war nur noch Personen gestattet „w elche p o l i 

tisch vo llk o m m en  e in w a n d fre i“ seien, und musste binnen einer vorgeschrieben 
Fahrzeit erfolgen.98 Die Kontrollen wurden derart streng gehandhabt, dass sich 
Landeshauptmann Rehrl beim Salzburger Sicherheitsdirektor dafür einsetzte, im 
Grenzverkehr zwischen Salzburg und Lofer wenigstens dadurch eine Erleichterung 
einzuführen, dass „die L eibesuntersuchungen bei je n e n  F ahrgästen u n terb le iben , d ie  

nachw eislich  n u r durchreisen, u m  w ied e r  a u f  österreichisches G e b ie t z u  g e la n g en “.99 

Die Grenzverschärfungen und wirtschaftlichen Repressionsmaßnahmen führten 
in den grenznahen Gegenden zu einem Rückgang des Fremdenverkehrs um bis zu 
70% .100 Die Gemeinde Lofer sah etwa als einzigen Ausweg um dem wirtschaftli
chen Dilemma zu entkommen den Vorschlag, der Gegend rund um die Gemeinde 
einen dem kleinen Walsertal vergleichbaren politischen Status zu verleihen.101

Diese Umbrüche blieben auch für die Bayerischen Saalforste in Salzburg 
nicht ohne Auswirkungen, die auf österreichischer Seite nunmehr unter dem 
Generalverdacht standen, als Außenposten des nationalsozialistischen Regimes auf 
dem Boden des „Ständestaates“ zu fungieren. Die Aktivitäten des Forstverwalters 
Runge hatten sicherlich nicht dazu beigetragen, diesen Verdacht zu entkräften. 
Zu diesen Befürchtungen trugen die intensiven Aktivitäten der illegalen NSDAP 
bei, die sich nach ihrem Verbot in Österreich im Juni 1933 in der Illegalität reor
ganisierte, und mit Rückzugsräumen in Bayern versuchte, mittels einer intensiven 
Propaganda- und Terrorkampagne die angespannte Lage weiter anzuheizen. 
Besonders in den grenznahen Gebieten wurden intensiv Flugschriften und anderes 
Propagandamaterial verteilt, das über die Grenze nach Österreich eingeschleust 
wurde, wobei sich die Propaganda gezielt an verschiedene Zielgruppen, wie etwa
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die Bauernschaft, die Exekutive und die Arbeiterschaft richtete.102 Begleitet wurde 
diese Propaganda immer wieder auch durch Terroranschläge, als deren Folge die 
Grenze auf österreichischer Seite durch paramilitärische Verbände gesichert wur
de.103 Aufgrund der Zunahme der illegalen Grenzübertritte und des Schmuggels 
von Waffen und Propagandamaterial wurde 1934 eine eigene Gendarmerie- 
Expositur im Heutal (Gemeindegebiet Unken) errichtet.

Wie sehr in dieser Phase auch die bayerischen Forstämter bei manchen in 
den Geruch nationalsozialistische Stützpunkte zu sein geraten waren, zeigt 
sich aus einem weiteren Schreiben des bereits erwähnten Gastwirtes aus 
St. Martin. Dieser verfasste im August 1934, also nur einen Monat nach dem 
gescheiterten Putschversuch der österreichischen Nationalsozialisten,104 einen 
politischen Stimmungsbericht für Landeshauptmann Rehrl, den er bereits öfters 
um Intervention zu seinen Gunsten ersucht hatte. Er hatte bis Oktober 1933 
die Geschäfte der Ortsgruppe der Christlichsozialen Partei geführt und gibt in 
diesem Schreiben an, dass sein Rücktritt von dieser Position auf Grund einer be
vorstehenden Insolvenz erfolgt sei, aber von einigen Parteifreunden als politischer 
Richtungswechsel gedeutet würde, und dass d ie  G ehässigkeit so w e it  g e h t dass m ein  

G eschäft z u  leiden  beginnt, w o  ich als e in zig er das H a u s m i t  Som m ergästen  b ese tz t 

h abe  von Staatsangestellten , durch  m ein e  besondere R eklam e, so w i l l  m an  m ir  nach

sagen dass in  m ein em  H au se N a tio n a lso z ia lis ten  verkeh ren .105 Mit Staatsangestellten 
meinte er bayerische Beamte des Forstamtes in St. Martin. Dann heißt es weiter: 
„Ich habe vom  bayr. F orstam te St. M a r tin  se it 1 9 2 8  d ie  ledigen H erren  F orstbeam ten  

als M itta g sa b o n en ten  [sic!]. F e rn e rs te h t [sic!] d ie  Pferdefuhrw erksgeschäfie dortselbst, 

als auch  das A b ste ig eq u a rtie r  d e r  ze itw e ise  ko m m en d en  bayr. R egierungsbeam ten  z u r  

In sp izierun g . E rw ä h n en  m öch te ich  dass d er  hiesige F orstm eister s ic h p o lit. n ie  b e tä tig t  

hat, u n d  auch kein en  [sic!] in  seiner G esin n u n g nahe tr itt. E r  is t n u r  Beam ter. “/04 Man 
muss bei der Bewertung dieses Schreibens sicherlich bedenken, dass der Verfasser 
einen ökonomischen Gewinn aus seinen Beziehungen mit dem Forstamt zog, 
aber es gibt keinen Anhaltspunkt, der seine Ausführungen widerlegt. Sie zeigen 
jedoch einmal mehr, wie sehr die politischen Spannungen entlang der Grenze 
auch die persönlichen Beziehungen auf der Ebene des örtlichen Zusammenlebens 
nunmehr beeinträchtigten. Verdächtigungen und Denunziationen wurden zu 
allgegenwärtigen Begleiterscheinungen.

Die Spannungen flauten erst etwas ab, als sich im Zuge der zunehmenden au
ßenpolitischen Isolierung Österreichs, vor allem durch die Annäherung zwischen 
NS-Deutschland und dem faschistischen Italien im Gefolge des Äthiopienkrieges, 
der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg schließlich zu einer teilwei
sen Richtungsänderung gegenüber den Nationalsozialisten gezwungen sah. Ais 
Ergebnis kam es zum sogenannten „Juli-Abkommen“ vom 11.7.1936, das an der 
bayerisch-österreichischen Grenze zu einer gewissen Beruhigung der Lage beitrug. 
Damit wurden auch ab 28.8.1936 die beiderseitigen Reisebeschränkungen außer 
Kraft gesetzt, jedoch wurden die Grenz- und Zollkontrollen weiterhin streng 
gehandhabt.107
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Ungeachtet der politischen Konflikte funktionierte das behördliche 
Einvernehmen zwischen den Saalforsten und den Bundes- und Landesdienststellen 
auf österreichischer Seite in Fragen der Salinenkonvention anscheinend weiterhin 
korrekt, wie sich an Hand verschiedener Verfahren betreffend saalforstrechtliche 
Holzbezugsrechte zwischen Ende 1932 und 1935 zeigt. Die Amtshandlungen 
wurden ohne erkennbare Schwierigkeiten verwaltungsmäßig durchgeführt und 
zu einem Übereinkommen gebracht.108 Ebenso problemlos funktionierte auf 
örtlicher Ebene die Vergabe von Arbeiten durch die bayerischen Forstämter in 
ihren jeweiligen Forstbezirken, von denen zahlreiche einheimische Bauern und 
Arbeiter abhingen.

Subtiles ökonomisches Drohpotential

An Hand des ökonomischen Potentials der Saalforste in ihren Salzburger 
Enklaven zeigte sich eine Handlungsfähigkeit, die jederzeit zwischen pragmati
schen Wirtschaftstransaktionen und politischem Kräftespiel nuanciert und im 
lokalen Interessenumfeld sofort wirkungsvoll ausgespielt werden konnte.

Im Frühjahr 1936 kam es wiederum zu einer angespannten Situation, in deren 
Mittelpunkt der bayerische Forstamtleiter von St. Martin, Adolf Rosenberger,109 
stand. Von Mitgliedern des örtlichen Heimatschutzes wurde eine Anzeige gegen 
ihn eingebracht und ihm vorgeworfen, dass er nur nationalsozialistisch ein
gestellte Bauern und Arbeiter einstellen würde. Als Reaktion auf diese Anzeige 
drohte der Forstmeister mit der Einstellung des Betriebes. Ungeachtet der Frage, 
ob der Forstamtsleiter überhaupt in der Lage war, diese Drohung in eigener 
Entscheidung durchzusetzen, genügte sie, um die Ortsfunktionäre von St. Martin 
in Panik zu versetzen. Umgehend wandten sich das Bürgermeisteramt und die 
Ortsgruppe St. Martin des Salzburger Bauernbundes in einem gemeinsamen 
Hilfsersuchen an den Bauernbundobmann und Landesrat Josef Hauthaler.110 
In dem Ersuchen, das auch die Unterschriften und Stempel der Ortsleitungen 
der „Vaterländischen Front“ und des „Heimatschutzes“ aufweist, wird Hauthaler 
aufgefordert, in dieser Angelegenheit seinen g an zen  E influss besonders be im  H errn  

L a n d esh a u p tm a n n  g e ld e n t [sic!] z u  m ach en “, um die Betriebseinstellung zu ver
hindern.111 In dem Schreiben wird auf die gravierenden Folgen einer derartigen 
Schließung hingewiesen, denn diese wäre “f ü r  d ie  G em ein d e  St. M a r tin  d ire k t eine  

offene Z u g ru n d e rich tu n g  v ie ler B erggüter d ie  n u r  d a d u rch  existieren können w en n  sie 

ze itw e ise  einen  V erdienst be im  F o rsta m t b ek o m m en .“112 Die Verfasser des Schreibens 
bemühten sich, die Vorwürfe als nicht zutreffend und als das Werk von unzufrie
denen und „sehr ü be lbeleu m u n deten “ Mitgliedern des örtlichen Heimatschutzes 
darzustellen, und versuchen den Forstamtleiter im besten Licht erscheinen zu 
lassen. Es wird ihm attestiert, in keiner Weise eine Bevorzugung „anders einge

ste llter  E lem en te“ wie in der Anzeige behauptet erkennen zu lassen. Als Beleg wird 
angeführt, „das säm tlich e  B auern  d ie  restlos im  B a u e rn b u n d  organ isiert s in d  beim  

F o rs ta m t ohne U n tersch ied  V erdienst b ekom m en  haben , w as d urch  ein  w eiteres B eisp ie l
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bew iesen w erden  kann , das d er  F ührer d e r  H eim atsch u tzortsgru ppe  u n d  zu g le ich  d er  

O b m a n n  d e r  V F  [Vaterländischen Front, Anm. d. Verf.]//3 ohne w eiteres Verdienst 

bekom m en  h a t.“ nA Erkennbar ist das Bemühen, die politische Komponente aus 
dem Weg zu räumen, und so wird über die Beamtenschaft des Forstamtes ge
äußert, dass man ihnen „n ic h t das geringste  nachsagen k a n n  das sie sich irg en d w ie  

p o litisc h  betä tigen  w ürden , im  G egen teil sie h aben  von ihrer Vorgesetzten B ehörde den  

strengen A u ftra g  das sie sich in  kein e  p o litisch en  Sachen e in zu m en gen  haben. Es is t 

ein  tadelloses Verhalten d ieser B eam ten  z u  konsta tieren  Es stellt sich zwar die
Frage, ob die lokalen Funktionäre in St. Martin tatsächlich einen Einblick in die 
internen Vorgaben des Forstamtes haben konnten oder nicht, aber es erscheint 
doch plausibel, der Aussage, dass die Beamten den Auftrag hatten, sich aus poli
tischen Aktivitäten herauszuhalten, Glauben zu schenken. Aus der Erfahrung mit 
der Propagandaarbeit Runges wusste man, dass eine derartige Tätigkeit sehr rasch 
zu einer Exponierung der staatlichen Forstämter auf Salzburger Gebiet führen 
würde. Eine politische Tätigkeit von dieser Seite war auch in Anbetracht des um
fangreichen und weit verzweigten Netzwerkes der illegalen Nationalsozialisten in 
Salzburg gar nicht nötig und hätte daher nur ein unnötiges Risiko für den Status 
der Forstämter bedeutet. Jedoch offenbart diese Episode die enorme ökonomische 
Bedeutung, welche die Forstämter für die Region hatten und damit selbst ein 
subtiles Drohpotential darstellten, wie die ängstliche Reaktion von Gemeinde 
und Bauernbund zeigt. In dem Schreiben wird die wirtschaftliche Bedeutung 
des Forstamtes für St. Martin weiter wie folgt beschrieben: „ Was das F o rsta m t an  

Verdienst g ib t  e rg ib t sich darau s das im  J a h r  1 9 3 5  an  Schich ten löhnen d e r  B etrag  

von 8 4 .0 0 0  S. a u sb eza h lt w u rd en  [sic!], ohne Instandh altun gskosten  d e r  G ebäu de  

w o w ied e r  d ie  G ew erbetreiben den  d e r  G em ein de  ih r  B ro t separa t verdienen . A n  

Fürsorgeabgaben erh ie lt d ie  G em ein d e  a n n ä h e rn d  den  B etrag  von 2 8 0 0  S  das g leiche  

das L an desabgaben am t. E in e  B etriebsein ste llu n g  tr i jf t  d ie  B evö lkeru n g  d e ra r t schwer, 

d a  z u  7 0 %  n u r a rm e  B ergbauern  ihren V erdienst im  F orstam t h a b e n d 115 Eine der
artige wirtschaftliche Bedeutung der Forstämter lässt es auch erklärlich werden, 
wieso die Vertreter der Gemeinde und der örtlichen „FIeimatschutz“-Bewegung in 
weiterer Folge in diesem Schreiben gegen den Gendarmeriepostenkommandanten 
in Weißbach offen Stellung bezogen. Man verwahre sich auch dagegen, dass dieser 
Beamte „die hiesige B evö lkeru n g  als grössten teils va terlan dsfein d lich  b eze ich n et.“ I16 

Für einen engen Informationsfluss zwischen den örtlichen österreichischen 
Funktionären und den bayerischen Beamten des Forstamtes spricht jedenfalls, 
dass die Verfasser aus einem Schreiben der Landeshauptmannschaft an das 
Forstamt zitieren konnten (inklusive der Geschäftszahl), in dem diesem mitgeteilt 
wurde, dass der Postenkommandant bereits eine Rüge für seine „E inm en gun gen  

in  A ngelegenheiten  des F orstam tesu erhalten habe.117 Bekanntlich folgte dieser 
Drohung keine Einstellung des Betriebes, doch offenbart die Episode einmal 
mehr, wie fragil die Beziehungen und Loyalitäten in dieser Gemengelage der 
politischen Konflikte geworden waren.

Ende 1937, wohl nicht zuletzt unter dem Eindruck des „Juli-Abkommens“, wur
de die Frage der Neuverhandlung der Salinenkonvention noch einmal aktualisiert.
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Die Gemeinde St. Martin bei Lofer wandte sich über das Land Salzburg an die 
bayerische Staatsregierung betreffend die Neufassung der Holznutzungsrechte. 
Die bayerischen Stellen bereiteten sich daraufhin tatsächlich auf Verhandlungen 
vor, die jedoch nur auf der regionalen Ebene vor Ort und mit Zustimmung der 
Zentralstellen in Wien und München, von Hans Kroczek auf Salzburger und 
von Oberforstmeister Rosenberger auf bayerischer Seite geführt werden soll
ten.118 Die Absicht, binnen fünf bis sechs Jahren zu einer Modernisierung der 
Salinenkonvention zu gelangen, wurde jedoch durch die politischen Ereignisse 
der folgenden Monate überholt. Mit dem Wegfall der Konventionspartner nach 
dem „Anschluss“ und der geänderten Verwaltungsstrukturen der Länder durch die 
Beseitigung der föderalen Strukturen im NS-Staat, wurden diese Fragen nunmehr 
durch das Reichsforst- und das Berggesetz abgedeckt.119

Resümee

Auch kein Ergebnis ist bekanntlich ein Ergebnis. Bezogen auf das hier be
handelte Beispiel zeigt sich in den Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten 
der regionalen Salzburger Akteure, dass es dem Land zu keiner Zeit gelang, seine 
Zielvorstellungen im Hinblick auf die Änderung der Salinenkonvention aus eige
ner Kraft durchzusetzen. Der außenpolitische Handlungsrahmen konnte selbst in 
der Schwächephase des Zentralstaates nicht zu Gunsten einer Stärkung der regi
onalen Interessen genutzt werden. Diese Schwäche der staatlichen Zentralmacht 
auf Grund des politischen Systemumbruchs führte zwar zu einer Verlagerung von 
Handlungsspielräumen auf die regionale Ebene, die zudem unter dem Druck 
der Nachkriegsverhältnisse vor akuten Problemlösungsnotwendigkeiten stand. 
Allerdings erwies sich diese vordergründige größere Handlungsfreiheit bei nähe
ren Hinsehen als sehr begrenzt, denn trotz der vorübergehenden Schwäche der 
Zentralregierung gelingt es, anders als in Bayern nicht, die landespolitischen und 
regionalen Eigeninteressen in konkrete politische Substanz zu verwandeln, denn es 
fehlte dem an politischem und ökonomischen Eigengewicht, dass es im Kräftespiel 
hätte zur Entfaltung bringen können. Zum anderen verabsäumte es die Salzburger 
Seite jedoch, dieses mangelnde Gewicht durch eine stärkere Einbeziehung der — 
formal ohnehin zuständigen -  Wiener Zentralstellen auszugleichen.

Die kurze Phase in den Jahren der politischen und ökonomischen Beruhigung 
der zwanziger Jahre ist charakterisiert durch den Ordnungsrahmen einer konsoli
dierten innerstaatlichen Kompetenzhierarchie, ließ jedoch Einflussmöglichkeiten 
für die landespolitische Ebene zu. Am Beispiel des Falles Runge zeigt sich zudem 
die Bedeutung guter persönlicher Kontakte zwischen den Entscheidungsträgern 
auf Länderebene, die es ermöglichte, Konflikte unterhalb der formalen außen
politischen Mechanismen und damit der zentralstaatlichen Ebene zu behandeln.

Die Phase seit 1933 ist gekennzeichnet durch politische und ökonomische 
Konflikte, unter dem Vorzeichen einer von totalitären Regimen geprägten in
nerstaatlichen Ordnung. Unter diesen Bedingungen waren den regionalen und
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örtlichen Akteuren in grenzüberschreitenden Beziehungen enge Grenzen gesetzt. 
Auf der Ebene der formalen Kompetenzordnung dominierten die zentralstaatli- 
chen Maßnahmen, mit Betonung der repressiven Komponenten. Jedoch zeigen 
die wenigen Quellen, die den Blickwinkel auf die örtlichen Verhältnisse in diesen 
Jahren zulassen, ein diffizileres Bild von mehreren Beziehungsebenen. Auf der 
örtlichen Ebene sind die Verhältnisse erwartungsgemäß komplizierter, vermischen 
sich doch hier die unmittelbaren persönlichen Beziehungen und ökonomischen 
Eigeninteressen, wie sie charakteristisch sind für eine soziale Mikroebene, mit 
den ideologisch ausgeprägten Vorgaben der herrschenden Regime und den 
daraus resultierenden zwischenstaatlichen Konflikten. Die hieraus resultierende 
Ambivalenz zeigte sich etwa im Umgang zwischen der lokalen Bevölkerung und 
den bayerischen Forstbeamten, bei der nach Möglichkeit die politischen Konflikte 
auf der staatlichen Ebene im alltäglichen Umgang „ausgeblendet“ wurden. Bei al
ler Pragmatik im Alltag implizierte jedoch jeder kleinere Konflikt die Möglichkeit 
einer Eskalation, in dem er, etwa durch das Mittel der Denunziation oder durch 
Drohpotentiale, von der lokalen und zumeist persönlichen und/oder ökonomi
schen, auf eine höhere und damit politische Ebene transferiert werden konnte. 
Es zeigt sich somit das typische Merkmal für die durchgehende Deformation der 
menschlichen Beziehungen, die so charakteristisch ist für das Leben in totalitären 
Systemen. Vor diesem Hintergrund totalitärer Herrschaftssysteme erwiesen sich 
nicht nur die umstrittenen Ressourcen, sondern auch die grenzüberschreitenden 
menschlichen Beziehung als „begrenzt“.
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13.1.1920.
45 Vgl. R ic h a rd  Voithofer, Politische Eliten in Salzburg. Ein biografisches Handbuch. 1918 bis 

zur Gegenwart (Schriftenreihe des Forschungsinstitutes für politisch-historische Studien der Dr.-Wil- 
fried-Haslauer-Bibliothek, Band 32), Wien 2007, S. 75.

46 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 15/02/01, Bericht des Landesrates Salzburg 
vom 21.5.1920 betreffend die Abänderung der Salinenkonvention hinsichtlich der Rechtsstellung der 
Eingeforsteten.

47 Franz Rehrl (1890-1947). Jurist und christlichsozialer Politiker, Landeshauptmannstellver
treter 1919-1922, Landeshauptmann 1922-1938. Rehrl war auch maßgebend an den Länderkonfe
renzen 1920 im Vorfeld der Schaffung einer neuen Bundesverfassung beteiligt.
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48 Landesausschussakten III Sonderfaszikel 15/02/01, Information betreffend Salinenkonven
tion, datiert 22.4.1920.

49 Vgl. ebd., Beilage A. Protokoll aufgenommen am 26.April 1920 in Saalfelden.
50 Vgl. ebd., S. 5.
51 Der Anschluss an das Deutsche Reich wurde in den ersten Nachkriegsjahren von allen im 

Landtag vertretenen Parteien befürwortet und auch von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt. 
Ein Indiz dafür sind die 1921 in Tirol und Salzburg durchgeführten „Anschluss“- Abstimmungen, die 
von den Ländern autonom durchgeführt wurden. Bei hoher Wahlbeteiligung (83 %) ergab sich bei 
jener am 29. Mai 1921 in Salzburg eine Zustimmung von 99,3 % der abgegebenen Stimmen. Vgl. 
S a lzb u rg e r  V o lk sb la tt vom 30.5.1921, S. 1., S a lzb u rg e r  W ach t vom 30.5.1921, S. 1 und S a lzb u rg er  

C h ro n ik  vom 1.6.1921, S. 1.
52 Landesausschussakten III Sonderfaszikel 15/02/01, Information betreffend Salinenkonven

tion,
S. 10.
53 Vgl. ebd. Beilage B, Schreiben des Landesrates Salzburg an das bayerische Finanzministeri

um Ministerial-Forstabteilung, München, vom 30.4.1920.
54 Vgl. ebd. S. 9-12.
55 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 15/02/01, Entwurf des Schreibens der Lan

desregierung Salzburg an die Gemeindevorstehung(en) vom 3. Mai 1923.
56 Die Weimarer Verfassung wurde am 31.7.1919 in dritter Lesung beschlossen und am 

11.8.1919 von Reichspräsident Friedrich Ebert unterzeichnet.
57 W egm aier, Außenpolitik im Föderalismus (wie Anm. 6), S. 34.
58 Art. 78 Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung lautete: In Angelegenheiten, deren Regelung 

der Landesgesetzgebung zusteht, können die Länder mit auswärtigen Staaten Verträge schließen; die 
Verträge bedürfen der Zustimmung des Reichs.

59 Vgl. W egm aier, Außenpolitik im Föderalismus (wie Anm. 6), S. 34.
60 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 15/02/01, Bericht der Landesregierung

(selbstständiger Wirkungsbereich) über den Stand der Aktion wegen Abänderung der Salinen-Kon- 
vention hinsichtlich der Rechtsstellung der Eingeforsteten, Salzburg 28. November 1921. Abschrift 
des Schreibens der K. Regierung von Oberbayern, Kammer der Forsten an den Landesrat in Salzburg, 
vom lö.April 1921 zur Eingabe vom 30. April 1920, S. 4.

61 Vgl. ebd.
62 Vgl. ebd. S. 2.
63 Vgl. ebd.
64 Ebd.
65 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 15/02/01, Schreiben des Landesforstinspek

tors an die Forstaufsichtsstation in Saalfelden, vom 1. Dezember 1921.
66 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 15/02/01, Schreiben der Landesregierung 

Salzburg an die Regierung von Oberbayern -  Kammer der Forsten, vom 30. Dezember 1922. Ty- 
poskript-Durchschlag, S. 1.

67 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 15/02/01, Schreiben der Regierung von 
Oberbayern -  Kammer der Forsten an die Landesregierung Salzburg, vom 5. Mai 1922.

68 Ebd.
69 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 16/01/02, Zur Fortsetzung wurde die Lan

desregierung durch die Versammlungen der Holzbezugsberechtigten, die am 5. und 6. Juni 1923 
abgehalten wurden, aufgefordert.

70 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 16/01/02, Amtsvortrag betreffend Forst
rechtsverhältnisse in den Saalforsten, vom 15. Mai 1922.

71 SLA, Landesausschussakten III Sonderfaszikel 16/01/02, Amtsvortrag betreffend die Forst
rechtsverhältnisse in den Saalforsten, vom 2. Mai 1923.

72 Vgl. W egm aier, Außenpolitik im Föderalismus (wie Anm. 6), S. 35.
73 SLA, RehrlBr-1927/1334, Schreiben der Land- und forstwirtschaftlichen Bezirksgenossen

schaft Lofer und der Gemeindevorstehung Unken an den Landeskulturrat vom 15.11.1927.
74 Vgl. H e lm u t A d ler, A lo is  B erger und E rn s t R icher, Festschrift 850 Jahre Unken, Unken o. J. 

(1988), S. 43. Zu den technischen Details der für die damalige Zeit sehr anspruchsvollen Seilbahnan-
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läge siehe K a r l  C roce, Die Seilbahn Seegatterl-Zwickl. Sonderdruck aus der Zeitschrift des Bayerischen 
Revisionsvereins 1929. Darin finden sich auch Angaben zu den Transportmengen eine Ubersichtsdar
stellung.

75 Vgl. Gemeinde Unken (Hrsg.), Bei uns in Unken. Vergangenes und gegenwärtiges aus einem 
Dorf inner Gebirg, Unken 2000, Band 1, S. 86. Dort ist auch eine Aufnahme dieser Seilbahn abgebil
det.

76 Oberforstmeister Oskar Obermayer war Forstamtleiter im Saalforstamt Unken von 1927- 
1953.

77 Vgl. SLA, RehrlBr-1929/957, Schreiben von Landeshauptmann Rehrl an den Vorstand des 
bayerischen Forstamt Unkental Obermaier, vom 22.5.1929.

78 B reitin g er , Die bayerischen Saalforste, „Salzburger Chronik“, Nr. 66, 20. März 1929, S. 9.
79 SLA, RehrlBr-1932/1475, Eingabe des Bauern- und Gewerbestandes in St. Martin bei Lofer 

an die Landesregierung.
80 Zur Entwicklung in Salzburg siehe D o h le , Unruhige Grenze (wie Anm. 8), S. 265-267.
81 Vor allem die Erfolge bei den Salzburger Gemeinderatswahlen 1931 spornten die NS-Be- 

wegung in Salzburg für die kommenden Landtagswahlen an. Siehe hierzu F ra n z  Schausberger, Alle an 
den Galgen! Der politische „TakeofF“ der „Hitlerbewegung“ bei den Salzburger Gemeinderatswahlen 
1931, Wien-Köln-Graz 2005.

82 Salzburger Landtagswahl am 24.4.1932. Es war dies die letzte Landtagswahl in Salzburg in 
der demokratischen Phase der Ersten Republik.

83 Franz Xaver Auer (1873-1952), Pfarrer von Unken 1910-1952.
84 Michael Neureiter (1877-1941), Priester und christlichsozialer Politiker, 1922-1934 Landes

hauptmannstellvertreter.
85 SLA, RehrlP-1932/0003, Schreiben von Pfarrer Franz Auer, Unken, an Landeshauptmann

stellvertreter Neureiter vom 30.3.1932.
86 SLA, RehrlP-1932/0003, Schreiben von Landeshauptmannstellvertreter Michael Neureiter 

an Landeshauptmann Rehrl vom 1.4.1932.
87 Karl Stützl (1872-1944), Politiker der Bayerischen Volkspartei, 1924-1933 bayerischer In

nenminister. Bekämpfte entschieden die KPD und NSDAP in Bayern.
88 Vgl. SLA, RehrlP-1932/0003, Schreiben von Landeshauptmann Rehrl an den bayerischen 

Staatsminister des Innern Karl Stützei, München, vom 6.4.1932.
89 Ebd.
90 SLA, RehrlP-1932/3, Schreiben von Staatsrat Schäffer, München, an Landeshauptmann 

Rehrl, vom 7.4.1938.
91 Ebd., handschriftliche Anmerkung auf dem Schreiben.
92 Vgl. SLA, LRA 1920-1938 XI 1422, Schreiben der Gemeindevorstehung Unken an die Salz

burger Landesregierung vom 25.4.1933. Die Ernennung widersprach allerdings den Bestimmungen 
der Österreichischen Gemeindeordnung, wie aus dem Antwortschreiben der Landeshauptmannschaft 
hervorgeht.

93 Vgl. SLA, RehrlBr-1932/2675, Schreiben an Landeshauptmann Rehrl vom 30.11.1932.
94 Vgl. F allen d, Landesverfassung (wie Anm. 14), S. 122.
95 Gesetz über die Beschränkung der Reisen nach der Republik Österreich, RGBl. Nr. 57/1933. 

Zu den Auswirkungen der „1000-Mark-Sperre“ auf Salzburg siehe D o h le , Unruhige Grenze (wie Anm. 
8), S. 269-273.

96 Vgl. D o h le , Unruhige Grenze (wie Anm. 8), S. 270.
97 SLA, RehrlP-1938/45, Kundmachung der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Salzburg 

vom 20.10.1933.
98 Vgl. SLA, RehrlP-1938/45, Kundmachung des Sicherheitsdirektors für das Bundesland 

Salzburg vom 25.11.1933.
99 SLA, RehrlP-1938/45, Schreiben von Landeshauptmann Rehrl an den Sicherheitsdirektor 

des Bundes für das Bundesland Salzburg vom 18.6.1934.
100 Vgl. D o h le , Unruhige Grenze (wie Anm. 8), S. 272.
101 Vgl. SLA, RehrlBr-1934/3076, Schreiben der Marktgemeinde und des Verkehrsvereins 

Lofer an Landeshauptmann Rehrl vom 30.10.1934; Zu dem Vorschlag siehe auch D o h le , Unruhige
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Grenze (wie Anm. 8), S. 272-273. Darin findet sich auch eine Abbildung des vorgeschlagenen „Zoll
ausschlussgebietes“ um Lofer.

102 Zu den illegalen Propagandaaktivitäten der NSDAP siehe den Aufsatz von G u sta v  S p a n n , 

„Gauvorlagen“ und „Illkorr“. NSDAP-Propaganda 1934 bis 1938 in Österreich, in: Das jüdische 
Echo. Zeitschrift für Kultur und Politik, Jg. 44 Wien 1995, S. 53-57.

103 Zu den Anschlägen und den Reaktionen in Salzburg siehe D o h le , Unruhige Grenze (wie 
Anm. 8), S. 273-278; Zu den Aktivitäten der illegalen NSDAP im Gebiet von Unken-Saalfelden siehe: 
Bei uns in Unken, S. 385-387.

104 Im Zuge des sogenannten „Juli-Putsch“ vom 25.-27. Juli 1934 ermordeten österreichische 
Nationalsozialisten Bundeskanzler Dollfuß. Es kam zu bewaffneten Zusammenstößen in mehreren 
Bundesländern, darunter auch in Salzburg. Der Versuch der gewaltsamen Machtübernahme scheiterte 
aber. Zu den Ereignissen in Salzburg siehe D o h le , Unruhige Grenze (wie Anm. 8), S. 278-280.

105 SLA, RehrlBr-1934/2505, Schreiben an Landeshauptmann Rehrl, vom 9.8.1934.
106 Ebd.
107 Vgl. D o h le , Unruhige Grenze (wie Anm. 8), S. 283.
108 Vgl. SLA, LRA 1920-1938 XXXI 125, Saalforste (bayerische) -  Holzbezugsrechte verschie

dener Güter 1932-1935.
109 Oberforstmeister Adolf Rosenberger war von 1927-1956 Leiter des Bayerischen Forstamtes 

in St. Martin. Er wird in dem hier besprochenen Schreiben jedoch nie namentlich erwähnt.
110 Josef Hauthaler (1890-1937), Gastwirt und christlichsozialer Politiker, 1932-1934 Land

tagspräsident, 1934-1937 Landesrat.
111 SLA, RehrlBr-1936/1356, Schreiben des Bürgermeisteramtes und der Ortsgruppe des Bau

ernbundes in St. Martin bei Lofer an Landesrat Hauthaler, datiert 16.3.1936.
112 Ebd.
113 Die „Vaterländische Front“ war die offizielle politische Sammlungsbewegung des Ständestaa

tes.
114 SLA, RehrlBr-1936/1356, Schreiben des Bürgermeisteramtes und der Ortsgruppe des Bau

ernbundes in St. Martin bei Lofer an Landesrat Hauthaler (undatiert).
115 Ebd.
116 Ebd.
117 Ebd.
118 Vgl. W egm aier, Regionale Außenpolitik (wie Anm. 6), S. 36.
119 Vgl. ebd.
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Salzburger Landesarchiv 
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5020 Salzburg
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